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EU-Marktordnungsregelungen

Die „Gemeinsame Agrarpolitik“ (GAP) der EU kann grundsätzlich in zwei Bereiche

(Säulen) untergliedert werden:

a) Agrarmarktpolitik (1. Säule):
Diese umfasst im Wesentlichen die Marktordnungsregelungen für die verschiedenen 
Produktionssparten. Mit der GAP-Reform 2003 wurden Direktzahlungen aus dem MO-Bereich in die Einheitliche Betriebsprämie übergeführt. Die Marktpolitik wird auch als erste Säule der GAP bezeichnet.


b) Förderungspolitik "Ländliche Entwicklung" (2. Säule):
Die Förderungspolitik im Bereich "Ländliche Entwicklung" umfasst die Bereiche der "klassischen" Förderungspolitik, wie z. B. Bergbauernförderung, Investitionsförderung, Umweltprogramm, Bildungsförderung, Förderung von Gemeinschaftsprojekten, Forstförderung usw. Die „Ländliche Entwicklung“ wird auch als zweite Säule der GAP bezeichnet.

Das EU-Marktordnungssystem

Die nunmehr zusammengefasste einheitliche EU-Agrarmarktorderung umfasst eine Vielzahl von agrarischen Produkten.

Pflanzliche Produkte: Getreide, Ölsaaten, Eiweißpflanzen, Reis, Zucker, Kartoffelstärke, Hopfen, Tabak, Saatgut, Hanf und Flachs, Trockenfutter, Wein, Obst und Gemüse, Verarbeitungserzeugnisse aus Obst und Gemüse, lebende Pflanzen und Waren des Blumenhandels, Bananen, Saatgut, Olivenöl, Baumwolle

Tierische Produkte: Milch und Milchprodukte, Rindfleisch, Schweinefleisch, Schaf- und Ziegenfleisch, Geflügel, Eier, Fette, Fischereierzeugnisse

Grundprinzipien der gemeinsamen EU-Agrarmarktpolitik:


( Einheit des Marktes (freier Handel für Agrarprodukte innerhalb der EU)


( Gemeinschaftspräferenz (Außenschutzregelungen zur wirtschaftlichen Bevorzugung 


der EU-Erzeugnisse am Binnenmarkt)


( Finanzielle Solidarität (gemeinsame EU-Finanzierung der Marktordnungsausgaben)


Die agrarischen Marktordnungsregelungen der EU sind nicht völlig autonom gestaltbar, sondern werden durch folgende handelspolitische Rahmenbedingungen ganz wesentlich mitbeeinflusst:


( Regelungen der Welthandelsorganisation (WTO), neue DOHA-Verhandlungsrunde 
( Agrarische Freihandelsabkommen (z. B. AKP-Staaten, LDC)


( sonstige bilaterale Abkommen, z. B. Ölsaatenabkommen (Blair-House-Agreement) 


zwischen EU und USA

Beschluss von Marktordnungsregelungen
Das Vorschlagsrecht (Initiativrecht) für neue Verordnungsregelungen liegt grundsätzlich bei der Europäischen Kommission. Vorschläge im Bereich Agrarpolitik gehen zur endgültigen Entscheidung an den Agrarministerrat (setzt sich aus Landwirtschaftsministern der einzelnen EU-Mitglieder zusammen).

Der Agrarministerrat entscheidet nach Anhörung des Europ. Parlamentes (muss Stellungnahme einholen, dieser aber inhaltlich nicht folgen) mit einer zumindest qualifizierten Mehrheit von 255 der insgesamt 345 Stimmen (Stimmgewichtung nach Größe der Mitgliedsländer).

Die sog. "Sperrminorität" von 91 Stimmen reicht also aus, um eine Beschlussfassung zu 
verhindern. Die Europäischen Kommission erlässt zur weiteren Präzisierung sog. 
„Durchführungsverordnungen". 

Die Marktverwaltung in den einzelnen Produktionsbereichen erfolgt durch die Europäische Kommission mit Unterstützung durch die Verwaltungsausschüsse.

Verwaltungsausschussverfahren

Die Verwaltungsausschüsse setzen sich aus nationalen Fachbeamten (aus Ö. Landwirtschaftsministerium oder AMA) zusammen und tagen unter dem Vorsitz eines Kommissionsvertreters.

In den Sitzungen der Verwaltungsausschüsse legt die Kommission konkrete Maßnahmenvorschläge (z. B. Festlegung der Erstattungshöhe, Ausschreibungen usw.) vor. Über diese ist anhand folgender Regeln abzustimmen (Stimmgewichtung wie im Ministerrat).

a) Zustimmung: mit mind. 91 von 345 Stimmen oder wenn keine Stellungnahme

b) Ablehnung: mind. 255 Gegenstimmen - geht dann an Ministerrat - kann mit 255 Stimmen abweichenden Beschluss fassen

c) Weder Zustimmung noch qualifizierte Ablehnung: Kommission kann Maßnahmen eigenständig umsetzen

Auf Grund des oben dargestellten Abstimmungsverfahrens hat die Europ. Kommission in der Marktverwaltung eine dominierende Position.

Die konkrete Ausführung der Beschlüsse zur Marktverwaltung obliegt den Marktordnungsstellen auf nationaler Ebene (in Österreich: Agrarmarkt Austria - für alle Marktordnungsbereiche mit Ausnahme von Bananen und Wein).

Die EU-Marktordnungsregelungen sehen folgende Instrumente für Markteingriffe vor:

a) Interventionsregelung: Staatlicher Ankauf von Agrarprodukten zu im Vorhinein festgelegten Bedingungen und Preisen, um so eine mengenmäßige Marktentlastung und gewisse Preisstabilisierung zu erreichen.

b) Beihilfen zur privaten Lagerhaltung: Beitrag zum Ausgleich kurzfristiger bzw. saisonaler Marktschwankungen

c) Exporterstattungen: werden gewährt, wenn Binnenmarktpreis über Weltmarktpreis liegt, um durch Ausgleich der Preisdifferenz Exporte zu ermöglichen.

d) Feste bzw. variable Zölle ("Abschöpfungen"): Importe werden damit gezielt verteuert. Durch diesen Außenschutz soll im Binnenmarkt gegenüber dem Weltmarkt ein höheres Preisniveau abgesichert werden (Durchbrechung durch Mindestmarktzutritte und Zollfreikontingente).

e) Mengensteuerung: Durch Stillegung, Quotenregelung, Referenzmengen für Prämiengewährung (zB Mutterkühe) usw. werden Produktionsmengen und damit der Angebotsdruck reduziert.

f) Indirekte Marktsteuerung: Reduktion von Produktionsmengen durch entkoppelte Direktzahlungen, Umweltprogramme, Aufforstungsbeihilfen usw.

Im folgenden werden die Marktordnungsregelungen für die zentralen Produktionssektoren der oö. Landwirtschaft dargestellt:

1.  Getreidemarkt

Die Getreidemarktregelungen wurden seit 1992 mehreren Reformschritten unterzogen. Für die in mehreren Etappen erfolgten Preissenkungen wurden Ausgleichszahlungen gewährt. Mit der zuletzt wirksam gewordenen EU-Agrarreform wurden die flächenbezogenen Ausgleichszahlungen in die sog. Betriebsprämie (Zahlungsansprüche) übergeführt.

Die Stützungsregelung besteht aus 2 Instrumenten:

a) Marktstützung (Außenschutz, Intervention, Erstattung)

b) Direktzahlungen (entkoppelte Betriebsprämie = Zahlungsansprüche sowie gekoppelte Zahlungen für Energie- und Eiweißpflanzen).

Zur Marktverwaltung werden sog. "institutionelle Preise" festgelegt:

a) Interventionspreis (staatl. Aufkauf zu Mindestpreis)

b) "Schwellenpreis" (Einschleusungspreis an Grenze)

Interventionsregelung:

Die Intervention (= staatl. Aufkauf zu garantierten Mindestpreisen) dient der mengenmäßigen Marktentlastung und Preisabsicherung nach unten. Bei guter Marktlage (Aufnahme der Mengen am freien Markt) liegen die Marktpreise über dem Interventionsniveau. Zuletzt wurde der Interventionspreis mit € 101,31 je Tonne (jeweils netto ohne MWSt. bzw. Monatszuschlag) festgelegt.

Interventionszeitraum (1. Nov. - 31. Mai):

Innerhalb dieses Zeitraumes besteht für die Marktordnungsstellen bei Einhaltung der gegebenen Mindestvoraussetzungen eine Ankaufsverpflichtung (Mindestankaufsmenge: 100 to). Für jeden zusätzlichen Monat ab Beginn des Interventionszeitraumes erfolgt ein entsprechender Zuschlag (€ 0,46 je Tonne) zum Interventionspreis zur Abdeckung von Zinsanspruch und Lagerkosten (Reports). Interventionsfähig sind sämtliche Hauptgetreidearten mit Ausnahme von Hafer und Roggen (seit WJ 2004/05). Die Maisintervention soll bis 2009 auf Null zurückgeführt werden.

Außenhandel:

Für die Ein- und Ausfuhren von Getreide gibt es ein sog. "Lizenzsystem" (Lizenzen = Berechtigung zur Ein- und Ausfuhr). Die Vergabe von Lizenzen wird im Regelfall ausgeschrieben. Zuschläge können im Verwaltungsausschuss erteilt werden.

Bei der Ausfuhr von Getreide werden je nach Preissituation am Weltmarkt (US-Notierungen) Erstattungen (lt. GATT max. 26 Mio. t) gewährt bzw. Exportsteuern eingehoben. Im Gegenzug erfolgt bei der Einfuhr von Getreide die Einhebung einer Einfuhrabgabe (Ausnahmen mit zollbegünstigten Kontingenten für bestimmte Länder bzw. bestimmte Qualitäten). Die Gewährung von Exporterstattungen ist neben der allgemeinen Weltmarktsituation auch sehr wesentlich von der jeweils aktuellen Wechselkursrelation EURO/Dollar abhängig. 

Die Marktordnung bei Getreide umfasst im Wesentlichen vier Produktkategorien:

a) Getreide

b) Ölsaaten

c) Eiweißpflanzen

d) Stärke (Kartoffel)

Als Ausgleich für die im Zuge der GAP-Reformen erfolgten Preissenkungen wurden bis 2004 für jede Kategorie Ausgleichszahlungen gewährt. Auf Grund der letzten GAP-Reform wurden diese Ausgleichszahlungen entkoppelt bzw. in die sog. Einheitliche Betriebsprämie übergeführt. Bemessungsgrundlage für die Einheitliche Betriebsprämie (Zahlungsansprüche) waren die im Referenzzeitraum 2000 bis 2002 gewährten Direktzahlungen.

Das Wirtschaftsjahr im Bereich der Marktorganisation Getreide läuft grundsätzlich vom 

1.  Juli bis 30. Juni.

2.  Rindermarkt

Die Stützungsregelung besteht grundsätzlich aus zwei Instrumenten:

· Marktstützung (Außenschutz, Intervention, Erstattungen)

· Direktzahlungen (gekoppelte Mutterkuh- und Schlachtprämien bzw. 
entkoppelte Betriebsprämie)

Eine erste umfassende Änderung dieser Marktorganisation erfolgte im Rahmen der GAP-Reform 1992. Ähnlich wie bei Getreide wurden auch hier in mehreren Reformschritten die Mindestpreise zurückgenommen und im Gegenzug die Tierprämien angehoben. 


Außenschutzregelungen:

Bei der Einfuhr von Rindfleisch aus Drittländern wird ein Zoll eingehoben (Ausnahme bei Zollfreikontingenten im Gesamtausmaß von ca. 300.000 to).

Bei der Ausfuhr von Rindfleisch werden Exporterstattungen gewährt. Die Exporterstattung wird innerhalb der Gemeinschaft einheitlich festgelegt, kann jedoch je nach Zielland eine unterschiedliche Höhe aufweisen. Sowohl bei Ein- als auch bei Ausfuhren erfolgt die Verwaltung über ein Lizenzsystem (Kontingente) mit Ausschreibungsverfahren.

Interventionsregelung:

Die ursprünglich allgemein geltende Interventionsregelung wurde mit 30. Juni 2002 abgeschafft. Seit diesem Zeitpunkt kommen zur Markt- und Preisstützung nur mehr die Sicherheitsnetzintervention (€ 1,56 je kg) und Beihilfen zur privaten Lagerhaltung zur Anwendung.

Aufgrund der EU-weit rückläufigen Produktionsmengen spielten diese Instrumente in der Preisbildung zuletzt keine Rolle.

Tierprämienregelungen

Mit der neuen EU-Agrarreform ab 2005 wurden die vorherigen Rinderprämien teilweise entkoppelt und in die Einheitliche Betriebsprämie übergeführt.

· Sonderprämie für männliche Rinder (€ 210,00): vollständige Entkoppelung

· Mutterkuhprämie (€ 200,00): bleibt zu 100 % gekoppelt (= produktionsabhängig)

· Schlachtprämien: 40 % gekoppelt, 60 % entkoppelt

· Extensivierungsprämien: vollständige Entkoppelung

3.  Milchmarkt

Die Milchmarktregelung setzt sich seit 2004 aus 3 Instrumenten zusammen:

a) Marktstützung (Außenschutz, Intervention, Absatzförderung, Erstattung)

b) Quotensystem (Molkerei und Direktverkauf)

c) Direktzahlungen (Preisstützung je kg Milch)

Geltende institutionelle Preise:

a)  Richtpreis mit letzter Agrarreform abgeschafft (fiktiver Richtpreis: 24,19 Cent/kg)

b)  Interventionspreis (für Butter und Magermilchpulver - dzt. € 2,46 bzw. € 1,75 je kg)

Interventionsregelung:

Im Gegensatz zu den anderen Marktordnungsregelungen setzt die Preisabsicherung bei Milch nicht beim Roherzeugnis, sondern bei den Verarbeitungsprodukten Butter und Magermilchpulver (den zwei wesentlichen Inhaltsstoffen Fett und Eiweiß) an. Die öffentliche Intervention dient primär der mengenmäßigen Marktentlastung und Preisabsicherung nach unten und ist mit einer jährlichen Höchstmenge beschränkt. Private Lagerbeihilfen können gewährt werden, um saisonale Unterschiede auszugleichen.

Die Intervention von Magermilchpulver (max. 109.000 t) und Butter (max. 30.000 t) kann nur im Zeitraum vom 1. März bis 31. August erfolgen.

Spezielle Maßnahmen der Absatzförderung:
(ca. 10 % der EU-Milchproduktion, dzt. teilweise auf Null gestellt)

· Verbilligte Butter für Industrie, Eiserzeugung, Nahrungsmittel und Sozialeinrichtungen

· Verbilligtes Butterfett

· Magermilch für Futtermittel

· Nahrungsmittelhilfe

· Schulmilchförderung

Außenhandelsregelung:

Im Zuge der Außenschutzregelungen sind für Importe Zolläquivalente für 116 Produkte festgelegt.

Beim Export (Exportmengen und Erstattungen) erfolgt für die im Rahmen der WTO 
bestehenden Verpflichtungen eine Unterteilung in 4 Produktgruppen:


	Butter
	(max. 366.000 t)

	Magermilchpulver
	(max. 243.000 t)

	Käse
	(max. 305.000 t)

	Sonstige Milchprodukte
	(max. 938.000 t)


Die Ausschöpfung der Erstattungsmöglichkeiten in den einzelnen Produktgruppen ist in den letzten Jahren in unterschiedlichem Umfang erfolgt. Zwischen den Produktgruppen ist kein Austausch von Exportkontingenten möglich. Begrenzend wirken die WTO-Verpflichtungen insbesondere bei Käse. Für Milcherzeugnisse werden derzeit keine Ausfuhrerstattungen gewährt.

Direktzahlungen (quotenbezogener Preisausgleich): wurden ab 2004 schrittweise eingeführt


	2004:
	€ 11,81/to

	2005:
	€ 23,65/to

	2006:
	€ 35,50/to


Diese Direktzahlungen wurden 2007 entkoppelt und in die Einheitliche Betriebsprämie übergeführt. 

Milchquotensystem (seit 1984):

In der EU-Milchmarktordnung sind für die einzelnen Mitgliedsstaaten nationale Referenzmengen festgelegt. Diese sind in den Mitgliedsstaaten einzelbetrieblich zugeteilt. Mit der GAP-Reform 2003 wurde die Milchquotenregelung bis zum Wirtschaftsjahr 2014/15 verlängert. 

Bei Überschreitung der nationalen Referenzmenge wird die sog. "Zusatzabgabe" (27,83 Cent/kg) fällig. Die Quoten werden jeweils zu einem festgelegten Referenzfettgehalt zugeteilt.

Das Milchwirtschaftsjahr (Abrechnungszeitraum für die Gegenüberstellung Anlieferungsmenge zu verfügbarer Milchquote) läuft vom 1. April bis 31. März des Folgejahres. Im Wirtschaftsjahr 2008/2009 erfolgte eine weitere EU-weite Quotenaufstockung um insgesamt 2,5 Prozent.
4.  Schweinemarkt

Die Marktordnungsregelungen für Schweine sind als äußerst liberal zu bezeichnen, da hier keine Direktzahlungen und in der Praxis auch keine Interventionsregelung zur Anwendung kommen. Die einzigen aktiven Instrumente zur Marktentlastung stellen die Gewährung von Exportsubventionen (lt. WTO max. 402.000 t) und Beihilfen zur privaten Lagerhaltung dar.

Für die Marktstützung sind 3 Elemente vorgesehen:

· Beihilfen für private Lagerhaltung

· Zolläquivalente (für Importe)

· Erstattungen (Erstattungshöhe wird nach Zielländern differenziert)

